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'—Abschied VO deutschen Sozialmodell ?j
Zum Stellenwert VO Solidarıtät un E1igenverantwortung 1n aktuellen 'Texten

kirchlicher Soziallehre

[)as 1mM Frühjahr 1997 dem Titel AFr eıne Zukunft in Solidarıtät un: Ge-
rechtigkeıit  < ] veröffentlichte gemeınsame Wort des Rates der Evangelischen Kırche
1n Deutschland un: der Deutschen Bischofskonferenz 7AONE wirtschaftlichen un:!
soz1alen Lage 1n Deutschland oilt als Meilenstein der ökumenischen Verständigung.
Aufgrund seiner umtassend angelegten Analysen, seiner klaren normatıven Ma{fßs-
stäbe un: nıcht zuletzt seiner transparenten‚ auf eiınem langjährigen Konsul-
tatıonsprozefß eruhenden Entstehungsgeschichte bıldet dieser knapp 100 ruck-
seıten umfassende lext den bisherigen Höhepunkt ın der Entwicklung der
kırchlichen Soz1iallehre 1ın Deutschland.

Inspirıert wurde das Wirtschafts- un! Sozialwort nıcht zuletzt durch den 1956 C1I-

schıienenen Hirtenbrief der US-amerikanıschen Bischöfe „Wırtschaftliche Gerech-
tigkeit für alle“, der als dıe Inıtialzündung der aktuellen kırchlichen Auseinander-
SEIZUNG mı1t wirtschafts- un: sozialpolıtischen Grundfragen gelten ann Vor
diesem Hintergrund soll es 1mM tolgenden die Frage gehen, welche gesellschafts-
politische Bedeutung dem US-amerikanıschen Sozialhirtenbrief zukommt un
welche Resonanz das bundesdeutsche Wırtschafts- un: Sozialwort 1ın den aktuellen
sozialpolitischen Dokumenten der Deutschen Bischofskonferenz gefunden hat
Dabel wiırd sıch zeıgen, da{fß ach 1997 eın manıtester Konflikt den Stellenwert
der Kategorıen VO  . Solidarıtät un! E1ıgenverantwortung entbrannt ISt, der den 1m
Soz1alwort dokumentierten sozialpolıtischen Wertekonsens der Kırchen ernsthaft
bedroht.

„Wirtschaftliche Gerechtigkeıit tür alle“ Kontext der Sozialstgatspolemik
Miıt ıhrem Hırtenbrief „Waırtschaftliche Gerechtigkeıit für alle“ 2 hatten dıe katholi-
schen Bischöfe der USA 1986 für weltweıtes Aufsehen ZESOFZL. Sıe sprachen sıch für
eıne „grundsätzliche ‚Option tür die Armen‘“  c (87) aUs, klagten nachdrücklich die
politische Bekämpfung der Armut eın un: stellten damıt eın frontales Gegen-

den selt 1980 eingeleıteten „reaganomı1Ccs“ auf. Dabe!1 gveht CGS ıhnen
eiınen partizıpatorischen Gerechtigkeitsbegriff, der 1m Sınn des Artıkels 25 der
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UN-Menschenrechtserklärung auf umtassende ökonomische, kulturelle, politi-
sche un soz1ale ‚weltare rights“, Rechte auf Wohlstand für alle zielt. Die Bischöfe
torderten nıcht wenıger als „die Entwicklung eınes NEUCI) kulturellen Konsenses
darüber, da die grundlegenden wirtschaftlichen Bedingungen der Wohltahrt
sentlich siınd Hür die Menschenwürde un: da{ß S1Ce den Menschen V Rechts
zustehen“ (85); dabe; S1€e sıch durchaus bewulßßßst, da S1e sıch damıt gegenüber
den treiheitlich-individualistischen Grundüberzeugungen des puritanısch-calvını-
stischen Amerıka „geradezu gegenkulturell“ * verhielten. Galten Armut un Not
tradıtionell als persönlıches Versagen und moralische Schwäche, während ehrlich
erworbener Reichtum als Zeichen göttliıcher Erwählung neıi1dlos anerkannt und VOT

staatlıchen Zugriffsambitionen veschützt wurde, plädierten die Bischöfe Hür den
Ausbau eiınes sozialpolitischen Interventionsstaates. Miıt ıhm solle das „unvollen-
ete amerikanısche Experiment: (296 der VOT Z7wel Jahrhunderten yegründeten
Demokratie vorangetrieben werden:

„Di1e Gründer uUuNseTeETr Natıon unternahmen mutıge SchritteKarl Gabriel - Hermann-Josef Große Kracht  UN-Menschenrechtserklärung — auf umfassende ökonomische, kulturelle, politi-  sche und soziale „welfare rights“, Rechte auf Wohlstand für alle zielt. Die Bischöfe  forderten nicht weniger als „die Entwicklung eines neuen kulturellen Konsenses  darüber, daß die grundlegenden wirtschaftlichen Bedingungen der Wohlfahrt we-  sentlich sind für die Menschenwürde und daß sie den Menschen von Rechts wegen  zustehen“ (83); dabei waren sie sich durchaus bewußt, daß sie sich damit gegenüber  den freiheitlich-individualistischen Grundüberzeugungen des puritanisch-calvini-  stischen Amerika „geradezu gegenkulturell“* verhielten. Galten Armut und Not  traditionell als persönliches Versagen und moralische Schwäche, während ehrlich  erworbener Reichtum als Zeichen göttlicher Erwählung neidlos anerkannt und vor  staatlichen Zugriffsambitionen geschützt wurde, so plädierten die Bischöfe für den  Ausbau eines sozialpolitischen Interventionsstaates. Mit ihm solle das „unvollen-  dete amerikanische Experiment“ (296) der vor zwei Jahrhunderten gegründeten  Demokratie vorangetrieben werden:  „Die Gründer unserer Nation unternahmen mutige Schritte ... zur Sicherung der politischen Rechte  und Freiheiten aller ... Wir sind davon überzeugt, daß heute ähnliche Maßnahmen nötig sind, um die  Teilnahme am Wirtschaftsleben auszudehnen, um die Verteilung wirtschaftlicher Macht zu erweitern  und wirtschaftliche Entscheidungen mehr an die Verantwortung für das Gemeinwohl zu binden“ (297).  Seitdem gilt die katholische Kirche in den USA als eine der stärksten Verteidige-  rinnen der Prinzipien politischer Sozialstaatlichkeit. Sie erwarb sich nicht zuletzt  durch ihre deutlichen - von Kennern der politischen Szenerie aber noch immer als  zu leise qualifizierten* — Proteste gegen die rigorosen Sozialkürzungen ım Rahmen  der Welfare-Reform von 1996 innerhalb wie außerhalb des Landes viele Sympa-  thien.  Die bischöfliche Forderung nach welfare rights steht konträr zu den elementaren  Grundüberzeugen der US-amerikanischen Sozialpolitik, die seit je auf eine strenge  Unterscheidung von „Rechten“ (rights) und „Bedürfnissen“ (needs) setzt und wel-  fare nie zu einer gemeinsamen Sache des amerikanischen Volkes gemacht hat. Die  seit den 60er Jahren aufgelegten Welfare-Programme zielen auf die Minderheiten  der Armen, so daß sich im Verlauf der 70er Jahre.in den unteren weißen Mittel-  schichten der Eindruck verfestigen konnte, die Nutznießer sozialpolitischer Hilfs-  und Fördermaßnahmen seien nicht sie selbst und ihre Kinder, sondern nur die  Kinder verarmter, schwarzer Innenstadtbewohner. Damit unterscheidet sich das  amerikanische Modell fundamental von der europäischen Tradition, ın der der  sozialpolitische Steuerstaat nie nur für die Armen da war, sondern auch den Mittel-  schichten massive monetäre Vorteile bot, etwa bei der freien Einschreibung an  Schulen und Hochschulen oder beim kostenlosen Frequentieren von Ärzten und  Krankenhäusern. Dementsprechend können sich hier auch die Mittelschichten als  Profiteure sozialstaatlicher Umverteilungsprogramme erfahren; und gerade diese  mittelschichtsintegrative Struktur hat das europäische Sozialstaatsmodell zu einem  228ZLT: Sıcherung der politischen Rechte
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Teilnahme ß Wıirtschaftftsleben auszudehnen, In die Verteilung wirtschaftlicher Macht erweıtern
und wirtschaftliche Entscheidungen mehr die Verantwortung für das Gemeinwohl biıinden“ 297}

eıtdem olt dıe katholische Kırche 1n den USA als eıne der stärksten Verteidige-
riınnen der Prinzıpien politischer Soz1ialstaatlichkeit. S1e erwarb sıch nıcht zuletzt
durch ıhre deutlichen VO Kennern der polıtıschen Szenerıe aber och ımmer als

leise qualifizierten“ Proteste dıe rıgorosen Sozialkürzungen 1m Rahmen
der Welftare-Reform VO  — 1996 iınnerhal WwW1e€e außerhalb des Landes viele 5Sympa-
thıen.

Die bischöfliche Forderung ach weltare rıghts steht konträr den elementaren
Grundüberzeugen der US-amerikanischen Soz1alpolitik, die selt Je auf eıne StreNgE
Unterscheidung VO  — „Rechten“ (rıghts) un:! „Bedürfnıssen“ needs) un: wel-
tare N1ıe eıner gemeınsamen Sache des amerıkanıschen Volkes vemacht hat Die
se1It den 600er Jahren aufgelegten Weltare-Programme 7z1elen auf die Minderheiten
der Armen, da sıch 1mM Verlauf der /70er Jahre 1n den ıulnteren weıßen Mittel-
schichten der Eindruck verfestigen konnte, die Nutznießer sozlalpolıtischer Hıltfs-
und Fördermafßßnahmen selen nıcht S1Ee selbst un: ıhre Kınder, sondern LLUTr dıe
Kınder verarm(ter, schwarzer Innenstadtbewohner. Damıt unterscheıdet sıch das
amerikanısche Modell tundamental VO der europäıischen Tradıtion, 1n der der
sozlialpolıtische Steuerstaat nıe 1L1UT für die Armen da W dl, sondern auch den Mıiıttel-
schichten ASSIve monetare Vorteile bot, eLWwWAa be] der trejen Einschreibung
Schulen un: Hochschulen der eım kostenlosen Frequentieren VO Arzten un!
Krankenhäusern. Dementsprechend können sıch 1er auch die Miıttelschichten als
Profiteure soz1alstaatlıcher Umverteilungsprogramme erfahren: un gerade diese
mittelschichtsintegrative Struktur hat das europäıische Soz1alstaatsmodell eiınem
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der erfolgreichsten politisch-institutionellen Errungenschaften des 20. Jahrhun-
derts gemacht.

Dagegen dürfte der amerikanısche Verzicht auf die Implementierung einer sol-
chen Integrationsstruktur als eıne der entscheidenden Ursachen tür das per ManenNteE
Scheıitern aller Versuche gelten, auch ın den Vereinigten Staaten W1€ „eine
posıtıve Vısıon des Staates un: seiner soz1alen Aufgaben entwerten“ Staatliche
Wıirtschafts- un: Sozialpolitik jer auf „small government”, Steuersenkungen
und die Logıik individueller Zahlungen, den Bürgern „mehr eld 1n der Tasche

lassen, damıt S1€e sıch tre] un: eigenverantwortlich nıcht 1Ur mıiıt den VO ihnen
präferierten Waren und Dienstleistungen, sondern auch mı1t den tür die Zukunfts-
tahıgkeıt der Gesellschaft insgesamt wichtigen Bıldungs- un! Gesundheıitsgütern
ach individuellen Präterenzen VErIrSOTSCIL können und müssen!). Damıt bleibt ein
solcher lıberaler Wohlfahrtsstaat 1n seiınem Kern durch den Interessenantagon1smus
der steuerzahlenden, ökonomisch etablierten Mittelschichts-Mehrheıiten un den
VO Wohlfahrtsleistungen abhängigen marginalisiıerten Bevölkerungsgruppen SC
kennzeichnet un! erstere werden sıch 1n diesem Arrangement als benachte1-
lıgt empfinden HA können sıch relatıv leicht letztere 1n Stellung bringen
lassen.

Diesem Strukturantagonısmus schlofß sıch eıne 1n dieser orm neuartıge Staats-
kritik A dıe sıch anderem AUus den Theoriekontexten eınes wirtschaftswis-
senschaftlichen Paradıgmas spe1st, das dıie Ursachen so7z1aler Armut un ökonomı1-
scher Fehlentwicklungen nıcht mehr keynes1ianısch 1mM „Marktversagen“, sondern
1n Phäiänomenen elines „Staatsversagens” (state faılure) sucht. 1ne monetariıstische,
angebotsorientierte Wırtschaftspolitik (supply sıde-fiscalısm) und das Plädoyer der
„Neuen Institutionenökonomik“, den Staat nıcht länger Z sozialpolıtischen
„Selbstbedienungsladen“ der materiellen Interessen orofßer Wihlerschichten
machen, sondern strikt aut seiıne rechtsstaatlichen Kernaufgaben beschränken
und 19 den Dienst der treien Marktmechanısmen stellen, kulmıinıeren 1er 1m
Ruf ach „wenı1ger Staat“ un „mehr Markt“. 1a Polıitiker un: Beamte ach inst1-
tutionenökonomischer Handlungslogik ausschliefßlich ıhren Interessen Wıieder-
ahl bzw. Budgetmaxımierung tolgen un: VO daher dem „talschen Anreız“
stehen, iıhren Wihlern eıne soz1alpolıtische Wohltat ach der nichsten VeOeT-

sprechen, se1 wenıger auf den Staat als auf die Selbstheilungskräfte des Marktes
sefzen

Diese eGie ökonomische Staats- un Demokratiekritik® bot zugleich zuLe
Anknüpfungspunkte für die se1lt den spaten 700er Jahren MAaSsSSsS1Vv einsetzende HGcO=-=

konservatıve Sozialstaatspolemik, die alle Welfare-Bemühungen tür eıne den tradı-
tionellen Tugenden Amerikas zutietst widersprechende Fehlentwicklung hält.
„ Nichts wıderspricht den amerıikanıschen Iradıtionen sehr W1e der moderne
Wohltfahrtsstaat“ (Newt Gingrich, lautet der zentrale Glaubenssatz
dieser Ideologieoffensive, die bıs heute dıe Mentalitätslage der S-amerıikanıschen
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Sozialpolitik dominıiert. Neokonservatıve Erfolgsbücher W1e€e George Gilders
„Wealth and Poverty und Charles Murrays „Losing Ground“ SÖOLS-
ten neben eintlufßreichen „‚thınk tanks“ W1€e der Heritage Foundatıon un dem Cato
Instıtute für erhebliche Verschiebungen 1m gesellschaftlıchen Meinungsklima der
USA,; iın dem sıch 11U soz1aldarwinıstische Grundüberzeugungen mı1t Iradıtionen
eınes puriıtanisch-calvinistischen Arbeıitethos und aktuellen gleichgewichtsöko-
omischen Theorieelementen der monetarıstischen „Chicago boys“ eıner
vehement autiftretenden Soz1ialstaatsteindlichkeit amalgamıerten. Damıt wırd
Ende des Jahrhunderts wiıieder unvermuıttelt den individualistischen Gruüun-
dungsmythos VO Seltmademan angeknüpftt, der sıch jederzeıit durch individuelle
Leıistung un!: harte Arbeıt FE eiınem mındestens bescheidenen Wohlstand hoch-
arbeıten könne.

Die Ursachen VO ÄArmut un:! Not konnten W1€ 1mM vorındustriellen Amerika
wıeder einer Angelegenheıt privaten Versagens erklärt werden: un alle Fragen

ach soz1alem Ausgleıch un: gerechter Verteilung des gemeınsam erarbeıiteten
Wohlstands der SA die schon 1n den 30er Jahren VO der „Share OUur wealth
Bewegung gestellt wurden, lıeßen sıch wıeder ausblenden als ob die Individuen
1ın der arbeitsteilig ausdıiftferenzierten Gegenwartsgesellschaft och ımmer als freie
Farmer, Händler un: Handwerker „auf eiıgene Rechnung un eigenes Risiko“ PTIO-
duzierten. Dafl S1e stattdessen längst 1n eınen hochkomplexen, für den einzelnen
nıcht mehr iındividuell steuerbaren Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Arbeıt
un!: kollektiver Wertschöpfung integriert sınd, 1n dem alle ıhrem iındıvıiduellen
Wohlergehen nolens volens voneınander abhängıe un: aufeinander angewılesen
sınd, gerat dabe] systematısch AaUS dem Blick

Staatlıche Sozialpolitik 1Sst deshalb AaUS neokonservatıver Sıcht durch
eıne Renaıissance der Tugenden des tradıtionellen Ameriıka, durch private Philan-
trophie un! eıne iıdeologische Reaktivierung der alten Familienwerte. In dieser
Lesart sınd so7z71alstaatlıche Hıltsprogramme pCI kontraproduktiv, da S1e struktu-
rell alsche Anreıze SELZEN; enn die Schwachen wırksam iın CHE Jobs brıin-
SCH und ıhnen dıe Chance geben, durch harte Arbeit selbstverdientem
eld un!: materieller Unabhängigkeit gelangen, würden S1e passıven und
behäbıgen Wohltahrtsempfängern CErZOYQCN, die jeglichen Arbeıitsanreız verlören
un: dem Steuerzahler dauerhaft 7AURG aSt tielen un: dessen Solidarıitätsbereit-
schaft ermüurbten.

Als kollektives Schreckbild wurde dafür 1n der polıtischen Rhetorik das VO

r10osen soz1alwıssenschaftlichen Studien allerdings mehrtach widerlegte Motıv der
schwarzen „weltare MOM aufgebaut: Schwarze Frauen AaUS der Unterschicht wur-
den aufgrund der „talschen Anreıizstrukturen“ des staatlıchen Hılfsprogramms für
bedürftige Kınder alleinerziehender Müuültter (ACDE) 1ın iıhrer ökonomischen Vor-
teils-Nachteilskalkulation geradezu azZu verleıtet, ımmer wıeder schwanger
werden, 1n möglichst hohem Ma{iß VO staatlıchen Welftfare-Schecks profi-
7 ZC)
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tieren. Deshalb müften solche Anreıze 1n der Sozialpolitik r1gOros abgebaut WCCI-

den, damıt sıch die betroffenen Menschen WwWwenn auch vielleicht EexXtTrem

schweren Lebensbedingungen wıeder harte Arbeıt, Selbstverantwortung un
dıe Mühen eınes ungesicherten, dafür 1aber auch wuürdevollen un selbständigen LG
bens gewöOhnen un: nıcht VELSZCSSCIL, dafl 11n 1mM „land of the free  CC selinen Lebens-
unterhalt unabhängig VO  e} remder Hılfe autf dem Arbeitsmarkt verdient; enn
schließlich ll InNnan seinen selbstverdienten Reichtum Ja spater auch für sıch be-
halten un nıcht ZWangswelse teılen mussen. Da deshalb jeder, der nıcht krank oder
behindert ISt, als arbeitsfähig oilt, musse Sozialpolitik durch Arbeitsmarktpolitik,
welfare durch workfare EerSeLizt werden:; un: L1LUT diejenıgen, die ohne eigene Schuld
arbeitsunfähig geworden sind, hätten als „schuldlose Arme“ (deserving pOOTr) eiınen
berechtigten Anspruch auf Hıltfe Insotern steht der rudiımentäre US-amerikanische
Wohlfahrtsstaat, WwW1e 1n den 600er Jahren 1n Ansätzen aufgebaut wurde, selt den
8Qer Jahren mMaAassıv Beschußfß.

Vor diesem Hıntergrund 1st 6S 1U ınteressant sehen, W1€e sıch das aktuelle
Schriftttum der deutschen katholischen Bischöfe diesen ıdeologıe- un soz1al-
polıtısch kontroversen Debattenlagen verhält un! ob die klaren so7z71alstaatsfreund-
lıchen Posıtionen, MmMI1t denen sıch das Wirtschafts- un: Sozi1alwort hınter das
Soz1almodell der „alten“ Bundesrepublık gestellt hatte, ach 1997 fortgeführt un
beibehalten oder eher modifiziert oder Sal revozıert worden sınd Denn schliefßlich
sıeht sıch dieses Soz1almodell ın der „Berliner Republik“ zusehends
Legitimationsdruck ZESELZL, nıcht zuletzt durch bewulfite ideologiepolıtische
Meinungskampagnen, dıe den Wertekonsens des ber lange Jahrzehnte sehr C:

tolgreichen Sozialstaatsarrangements der alten Bundesrepublık ftundamental aut-
zukündıgen versuchen. Pa LENLNECN ware jer eLtwa die „Inıtiatıve Neue Soz1iale
Marktwirtschaft“, dıe dem Vernehmen ach ber eiınen VOT allem VO den Arbeit-
geberverbänden der Metallindustrie finanzıerten YEShE ın der Gröfßenordnung VO

Z Millionen 11rr0 jJährlıch verfügt un: mıt Sprüchen wI1e: „Soztal Ist, WCT AXett.
bewerb zuläfßt“ der „Sozıal Ist; WeNnNn Leistung sıch lohnt  CC für „MHCUHE Denken
m Deutschland“ un!: „Bewegung 1n den Köpten“ SOTSCH ll

„Mehr Beteiligungsgerechtigkeit“: ein ErsSier Revisionsversuch

Das einschlägıge Dokument ach dem Wıirtschafts- un: Sozialwort erschıen
1m Oktober 1998 Es handelt sıch eınen zwölfseitigen Text dem Titel
„Mehr Beteiligungsgerechtigkeıit. Beschäftigung erweıtern, Arbeitslose integrieren,
Zukunft sıchern: Neun Gebote tür dıie Wirtschafts- un Soz1alpolitik“, der VO der
„Kommıissıon für gesellschaftliche un soz1ale EFragen” (Kommıissıon AD der Deut-
schen Bischoftskonferenz vorgelegt wurde/.

Ungewöhnlich 1St die Tatsache, dafß dieser Text, ber dessen Vorgeschichte wen12
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bekannt 1St, lediglich als „Memorandum eıner Expertengruppe” tungiert, deren
Miıtglieder VO der Kommuissıon N beruten wurden un: namentlıch als Unter-
zeichner auftreten. Es handelt sıch also nıcht eıne offizielle Stellungnahme der
deutschen Bischöfe b7zw. ihrer zuständıgen Kommıissıon, sondern lediglich
eiınen lext kırchennaher bzw. als kırchennah eingeschätzter Priıvatpersonen. Das
Papıer tormuliert „Neun Gebote E3r die Wıirtschafts- un: Sozialpolitik‘ deren
zentrale Leıiıtmaxıme die Formel VOI der „Beteiligungsgerechtigkeit“ 1SEt

„Um tatsächlich mehr Arbeıt und damıt mehr Beteiligungsgerechtigkeıit gelangen, bedart
eıner deutlichen Verstärkung der wirtschaftftlichen Dynamık durch Innovatıon und trukturwandel“ (6)

Wiährend das Soz1i1alwort die Beteiligungsgerechtigkeit jedoch im umtassenderen
Rahmen der soz1alen Gerechtigkeıit thematisıert und als Erganzung den klas-
sischen Gerechtigkeiten der „lustıtla legalıs“, der „lustıtia distributiva“ un der
„1ustit1a commutatıva“ betrachtet (vgl. 108—-114), sıch die Beteili-
gungsgerechtigkeıt der „Neun Gebote“ als eıne doppelte Verstümmelung: Zum
eınen wırd sS1e enggeführt auf „ Teilnahmechancen auf dem Arbeitsmarkt“ S o)
während das Soz1i1alwort dıe Beteiligungsgerechtigkeıit, 1n Anlehnung den US-
amer1ıkanıschen Hırtenbrief, wesentlich breiter fafßt als Zugang politischen Be-
teiılıgungsrechten, ANSCIHNESSCHECNH Bıldungschancen un: solchen „Arbeıts- un:
Beschäftigungsmöglıchkeiten, die eın menschenwürdiges, mıt der Bevölkerungs-
mehrheıt vergleichbares Leben un! eıne efftektive Miıtarbeıit Gemeinwohl CI -

möglichen“ (S 115)
Man iragt sıch irrıtiert, ob den Autoren der Neun Gebote Ende dıe schlichte

Tatsache, Zugang (irgend-)einem Job haben, schon ausreichen sollte, das
Krıiterium der Beteiligungsgerechtigkeıit als erfüllt betrachten. Qualitative Mın-
destanforderungen 1n Sachen Arbeıitsschutz, Lohnhöhe un so7z1ale Sıcherung
kommen 1n ıhrem lext jedenfalls nıcht DE Sprache. Zum anderen dient die hohe
normatıve Wertschätzung der Beteiligungsgerechtigkeıit 1n den Neun Geboten
kennbar der Delegitimierung der Verteilungsgerechtigkeıt. Hatte das Soz1alwort
och das soz1alstaatlıche „Prinzip eıner begrenzten Korrektur der Einkom-
mensverteilung“ (S 22) eriınnert, eıne öffentliche Reichtumsdebatte eingefordert
un!: VO Staat „entschiedene Anstrengungen 7A3a Bekämpftung VO  > Steuerhinter-
zıehung un Steuerftlucht“ S 25)) verlangt, wiırd 1U auf den Kernbegriff der
„sozıalen Gerechtigkeıit“ vollständig verzıchtet; un: auch die Sozialpflichtigkeit des
E1ıgentums tindet keinerle] Erwähnung.

An dıe Stelle der so7z1alkatholischen Ideen VO Solidarıtät un: Gerechtigkeit SEei-

ZeT dıe Neun Gebote vielmehr den Priımat der E1ıgenverantwortung: Zunächst e1IN-
mal sSe1 „ vVoMN jedemKarl Gabriel — Hermann-Josef Große Kracht  bekannt ist, lediglich als „Memorandum einer Expertengruppe“ fungiert, deren  Mitglieder von der Kommission VI berufen wurden und namentlich als Unter-  zeichner auftreten. Es handelt sich also nicht um eine offizielle Stellungnahme der  deutschen Bischöfe bzw. ihrer zuständigen Kommission, sondern lediglich um  einen Text kirchennaher bzw. als kirchennah eingeschätzter Privatpersonen. Das  Papier formuliert „Neun Gebote für die Wirtschafts- und Sozialpolitik“, deren  zentrale Leitmaxime die Formel von der „Beteiligungsgerechtigkeit“ ist:  „Um tatsächlich zu mehr Arbeit und damit zu mehr Beteiligungsgerechtigkeit zu gelangen, bedarf es  einer deutlichen Verstärkung der wirtschaftlichen Dynamik durch Innovation und Strukturwandel“ (6).  Während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit jedoch im umfassenderen  Rahmen der sozialen Gerechtigkeit thematisiert und als Ergänzung zu den klas-  sischen Gerechtigkeiten der „iustitia legalis“, der „iustitia distributiva“ und der  „lustitia commutativa“ betrachtet (vgl. SW 108-114), entpuppt sich die Beteili-  gungsgerechtigkeit der „Neun Gebote“ als eine doppelte Verstümmelung: Zum  einen wird sie enggeführt auf „Teilnahmechancen auf dem Arbeitsmarkt“ (S. 5),  während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit, ın Anlehnung an den US-  amerikanischen Hirtenbrief, wesentlich breiter faßt als Zugang zu politischen Be-  teiligungsrechten, zu angemessenen Bildungschancen und zu solchen „Arbeits- und  Beschäftigungsmöglichkeiten, die ein menschenwürdiges, mit der Bevölkerungs-  mehrheit vergleichbares Leben und eine effektive Mitarbeit am Gemeinwohl er-  möglichen“ (SW 113).  Man fragt sich irritiert, ob den Autoren der Neun Gebote am Ende die schlichte  Tatsache, Zugang zu (irgend-)einem Job zu haben, schon ausreichen sollte, um das  Kriterium der Beteiligungsgerechtigkeit als erfüllt zu betrachten. Qualitative Min-  destanforderungen in Sachen Arbeitsschutz, Lohnhöhe und soziale Sicherung  kommen in ihrem Text jedenfalls nicht zur Sprache. Zum anderen dient die hohe  normative Wertschätzung der Beteiligungsgerechtigkeit ın den Neun Geboten er-  kennbar der Delegitimierung der Verteilungsgerechtigkeit. Hatte das Sozialwort  noch an das sozialstaatliche „Prinzip einer begrenzten Korrektur der Einkom-  mensverteilung“ (SW 22) erinnert, eine öffentliche Reichtumsdebatte eingefordert  und vom Staat „entschiedene Anstrengungen zur Bekämpfung von Steuerhinter-  ziehung und Steuerflucht“ (SW 25) verlangt, so wird nun auf den Kernbegriff der  „sozialen Gerechtigkeit“ vollständig verzichtet; und auch die Sozialpflichtigkeit des  Eigentums findet keinerlei Erwähnung.  An die Stelle der sozialkatholischen Ideen von Solidarität und Gerechtigkeit set-  zen die Neun Gebote vielmehr den Primat der Eigenverantwortung: Zunächst ein-  mal sei „von jedem ... gefordert, ım Rahmen seiner Möglichkeiten Eigenverant-  wortung zu übernehmen — nur dann ist Solidarität ... möglich. ... Die Fähigkeit zur  Mitverantwortung für andere wird ... überfordert, wenn sich der Kreis der An-  spruchsberechtigten zu sehr ausdehnt“, so daß zunächst und vor allem „Eigenver-  252gefordert, 1m Rahmen se1ıner Möglıchkeiten E1genverant-
wortung übernehmen NUur annn 1St Solidarıtät möglich.Karl Gabriel — Hermann-Josef Große Kracht  bekannt ist, lediglich als „Memorandum einer Expertengruppe“ fungiert, deren  Mitglieder von der Kommission VI berufen wurden und namentlich als Unter-  zeichner auftreten. Es handelt sich also nicht um eine offizielle Stellungnahme der  deutschen Bischöfe bzw. ihrer zuständigen Kommission, sondern lediglich um  einen Text kirchennaher bzw. als kirchennah eingeschätzter Privatpersonen. Das  Papier formuliert „Neun Gebote für die Wirtschafts- und Sozialpolitik“, deren  zentrale Leitmaxime die Formel von der „Beteiligungsgerechtigkeit“ ist:  „Um tatsächlich zu mehr Arbeit und damit zu mehr Beteiligungsgerechtigkeit zu gelangen, bedarf es  einer deutlichen Verstärkung der wirtschaftlichen Dynamik durch Innovation und Strukturwandel“ (6).  Während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit jedoch im umfassenderen  Rahmen der sozialen Gerechtigkeit thematisiert und als Ergänzung zu den klas-  sischen Gerechtigkeiten der „iustitia legalis“, der „iustitia distributiva“ und der  „lustitia commutativa“ betrachtet (vgl. SW 108-114), entpuppt sich die Beteili-  gungsgerechtigkeit der „Neun Gebote“ als eine doppelte Verstümmelung: Zum  einen wird sie enggeführt auf „Teilnahmechancen auf dem Arbeitsmarkt“ (S. 5),  während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit, ın Anlehnung an den US-  amerikanischen Hirtenbrief, wesentlich breiter faßt als Zugang zu politischen Be-  teiligungsrechten, zu angemessenen Bildungschancen und zu solchen „Arbeits- und  Beschäftigungsmöglichkeiten, die ein menschenwürdiges, mit der Bevölkerungs-  mehrheit vergleichbares Leben und eine effektive Mitarbeit am Gemeinwohl er-  möglichen“ (SW 113).  Man fragt sich irritiert, ob den Autoren der Neun Gebote am Ende die schlichte  Tatsache, Zugang zu (irgend-)einem Job zu haben, schon ausreichen sollte, um das  Kriterium der Beteiligungsgerechtigkeit als erfüllt zu betrachten. Qualitative Min-  destanforderungen in Sachen Arbeitsschutz, Lohnhöhe und soziale Sicherung  kommen in ihrem Text jedenfalls nicht zur Sprache. Zum anderen dient die hohe  normative Wertschätzung der Beteiligungsgerechtigkeit ın den Neun Geboten er-  kennbar der Delegitimierung der Verteilungsgerechtigkeit. Hatte das Sozialwort  noch an das sozialstaatliche „Prinzip einer begrenzten Korrektur der Einkom-  mensverteilung“ (SW 22) erinnert, eine öffentliche Reichtumsdebatte eingefordert  und vom Staat „entschiedene Anstrengungen zur Bekämpfung von Steuerhinter-  ziehung und Steuerflucht“ (SW 25) verlangt, so wird nun auf den Kernbegriff der  „sozialen Gerechtigkeit“ vollständig verzichtet; und auch die Sozialpflichtigkeit des  Eigentums findet keinerlei Erwähnung.  An die Stelle der sozialkatholischen Ideen von Solidarität und Gerechtigkeit set-  zen die Neun Gebote vielmehr den Primat der Eigenverantwortung: Zunächst ein-  mal sei „von jedem ... gefordert, ım Rahmen seiner Möglichkeiten Eigenverant-  wortung zu übernehmen — nur dann ist Solidarität ... möglich. ... Die Fähigkeit zur  Mitverantwortung für andere wird ... überfordert, wenn sich der Kreis der An-  spruchsberechtigten zu sehr ausdehnt“, so daß zunächst und vor allem „Eigenver-  252Di1e Fähigkeit ZUrTFr

Mıtverantwortung für andere wiırdKarl Gabriel — Hermann-Josef Große Kracht  bekannt ist, lediglich als „Memorandum einer Expertengruppe“ fungiert, deren  Mitglieder von der Kommission VI berufen wurden und namentlich als Unter-  zeichner auftreten. Es handelt sich also nicht um eine offizielle Stellungnahme der  deutschen Bischöfe bzw. ihrer zuständigen Kommission, sondern lediglich um  einen Text kirchennaher bzw. als kirchennah eingeschätzter Privatpersonen. Das  Papier formuliert „Neun Gebote für die Wirtschafts- und Sozialpolitik“, deren  zentrale Leitmaxime die Formel von der „Beteiligungsgerechtigkeit“ ist:  „Um tatsächlich zu mehr Arbeit und damit zu mehr Beteiligungsgerechtigkeit zu gelangen, bedarf es  einer deutlichen Verstärkung der wirtschaftlichen Dynamik durch Innovation und Strukturwandel“ (6).  Während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit jedoch im umfassenderen  Rahmen der sozialen Gerechtigkeit thematisiert und als Ergänzung zu den klas-  sischen Gerechtigkeiten der „iustitia legalis“, der „iustitia distributiva“ und der  „lustitia commutativa“ betrachtet (vgl. SW 108-114), entpuppt sich die Beteili-  gungsgerechtigkeit der „Neun Gebote“ als eine doppelte Verstümmelung: Zum  einen wird sie enggeführt auf „Teilnahmechancen auf dem Arbeitsmarkt“ (S. 5),  während das Sozialwort die Beteiligungsgerechtigkeit, ın Anlehnung an den US-  amerikanischen Hirtenbrief, wesentlich breiter faßt als Zugang zu politischen Be-  teiligungsrechten, zu angemessenen Bildungschancen und zu solchen „Arbeits- und  Beschäftigungsmöglichkeiten, die ein menschenwürdiges, mit der Bevölkerungs-  mehrheit vergleichbares Leben und eine effektive Mitarbeit am Gemeinwohl er-  möglichen“ (SW 113).  Man fragt sich irritiert, ob den Autoren der Neun Gebote am Ende die schlichte  Tatsache, Zugang zu (irgend-)einem Job zu haben, schon ausreichen sollte, um das  Kriterium der Beteiligungsgerechtigkeit als erfüllt zu betrachten. Qualitative Min-  destanforderungen in Sachen Arbeitsschutz, Lohnhöhe und soziale Sicherung  kommen in ihrem Text jedenfalls nicht zur Sprache. Zum anderen dient die hohe  normative Wertschätzung der Beteiligungsgerechtigkeit ın den Neun Geboten er-  kennbar der Delegitimierung der Verteilungsgerechtigkeit. Hatte das Sozialwort  noch an das sozialstaatliche „Prinzip einer begrenzten Korrektur der Einkom-  mensverteilung“ (SW 22) erinnert, eine öffentliche Reichtumsdebatte eingefordert  und vom Staat „entschiedene Anstrengungen zur Bekämpfung von Steuerhinter-  ziehung und Steuerflucht“ (SW 25) verlangt, so wird nun auf den Kernbegriff der  „sozialen Gerechtigkeit“ vollständig verzichtet; und auch die Sozialpflichtigkeit des  Eigentums findet keinerlei Erwähnung.  An die Stelle der sozialkatholischen Ideen von Solidarität und Gerechtigkeit set-  zen die Neun Gebote vielmehr den Primat der Eigenverantwortung: Zunächst ein-  mal sei „von jedem ... gefordert, ım Rahmen seiner Möglichkeiten Eigenverant-  wortung zu übernehmen — nur dann ist Solidarität ... möglich. ... Die Fähigkeit zur  Mitverantwortung für andere wird ... überfordert, wenn sich der Kreis der An-  spruchsberechtigten zu sehr ausdehnt“, so daß zunächst und vor allem „Eigenver-  252überfordert, WCI111 sıch der Kreıs der An-
spruchsberechtigten sehr ausdehnt“, dafß zunächst und VOT allem „E1igenver-
D3
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antwortun als Voraussetzung gesellschaftlicher Solidarıtät VO allen gefordert
werden“ (S musse. Hıer wırd also die Argumentationslınie der neokonservatıven
Wohlfahrtsstaatspolemik übernommen, und ZW ar exakt mIiıt der normatıven
Stoßrichtung, da{fß INa besserverdienenden Staatsbürgern Solidarlasten für die
Schwachen legitimerweıse 1L1UT annn un 1in dem Ma{fß autbürden dürfe, WwW1€
der „Kreıs der Anspruchsberechtigten“ auf dıejenigen verringert wiırd, die Z Eı-
genverantwortun wirklich unfähig sınd Man fragt sıch, ob ann Ende nıcht
LLUT och die „deserving poor” übrigbleiben, die auch durch och r1gorose
Worktare- Welfare-Programme nıcht 1ın die entsprechend „deregulieren-
den  CC Arbeitsmärkte integrieren siınd

Als Fazıt bleibt festzuhalten, da dieses „Experten-Memorandum“ ausschliefßlich
VO dem Interesse ist;, eınen Gegenakzent A0 Wıirtschafts- un Soz1ial-
WOTTL SCIZCH}; Anschlufß die gangıgen Argumentationsmuster der marktwirt-
schaftlich-neokonservatıven Sozialstaatskritik finden un: den Priımat der soz1al-
katholischen Prinzıpien VO Solidarıtät un Gerechtigkeıit durch das ıberale
Leitbild der E1genverantwortung Es tand enn auch nıcht 1Ur 1ın der
säkularen, sondern auch 1ın der innerkirchlichen Offentlichkeit wen1g Resonanz,
da{ß s heute weıthın 1ın Vergessenheıt geraten ISt

„Verantwortung und Weitsicht“: eıne Bestätigung
Die gemeınsame soz1alpolıtische Stellungnahme der beiden deutschen rofs-
kırchen ach dem Wirtschafts- un Soz1i1alwort erschıen 1mM Junı 2000 Es handelt
sıch eıne l5selitige Erklärung TE Diskussion die Alterssicherung ın
Deutschland dem Titel „ Verantwortung un Weıtsicht“®. S1e plädiert „füur
eıne gerechte Lastenverteilung zwıischen den Generatıonen, für mehr Solidarıtät
un subsıdıäre Fıgenverantwortung, für eiıne eigenständıge Siıcherung für jede Ta
un jeden Mann, für Mafiß$nahmen Altersarmut un: langfristig für eıne Ver-
sicherungspflicht für alle Erwerbstätigen“ (S 2

uch 1n diesem Text, der, W1€ 1n kırchlichen Texten dieser AÄArt üblich, hne
Autorenangabe erschıenen 1St, scheıint das Maotiıv der Eıgenverantwortung auf den
Eersten Blick einen herausgehobenen Stellenwert einzunehmen. Gleich 1n den ersten

Abschnitten hei(lßst dem Leitbegriff der „selbstverantworteten Vorsorge”
da{fß „Jeder einzelne grundsätzlıch dafür verantwortlich (1St), eigene Leistungen

1m Rahmen der Vorsorge für die Sıcherung sel1nes Alters erbringen“ Denn „mıt
dem eıgenen Beıtrag werden Famaiulie, (GGemeinwesen un:! Solidargemeinschaft ent-

lastet. )as Bewußtsein für die Fıgenverantwortung als Ausdruck solıdarıscher Ver-
bundenheıt mu{ deshalb zunehmen“ (S 4) Diese Passagen scheinen VO Wortlaut
her durchaus den Vorrang eıner treiwillig-privaten („eigenverantwortlichen“) AL
tCI'SVOI'SOI‘gC VOTI (zwangs-)solidarisch-kollektiven Formen der Alterssicherung 1n

DEStimmen 222,



arl Gabriel Hermann-Josef Große Kracht

den Blick nehmen un:! für eınen VO Soz1alwort och deutlich zurückge-
wıesenen (vgl. 1421 S, 176 190) „Systemwechsel“ plädieren.

Dennoch spricht sıch dieses Dokument keiner Stelle $ür eınen Abschied VO

Prinzıp der umlagefinanzıierten solidarischen Alterssicherung Au  ® Der Schlüssel-
begriff der Eıgenverantwortung spielt 1mM weıteren Verlauf des Dokuments, ach-
dem INan ıhm Zu Begınn eıne 1m (sesamt des lextes erratısch anmutende
Reverenz erwıesen hatte, aum och eıne Rolle Vielmehr spricht sıch die »Er_
klärung“ für dıie Beibehaltung einer „obligatorischen un: solidarıschen Soz1ialver-
sıcherung“ auUs, da 1Ur VO  a dieser „eıne ANSCIHNCSSCILIC Kernsicherung für die sroße
Mehrheit der BevölkerungKarl Gabriel — Hermann-Josef Große Kracht  den Blick zu nehmen und für einen - vom Sozialwort noch deutlich zurückge-  wiesenen (vgl. SW 14-18, 178, 190) - „Systemwechsel“ zu plädieren.  Dennoch spricht sich dieses Dokument an keiner Stelle für einen Abschied vom  Prinzip der umlagefinanzierten solidarischen Alterssicherung aus. Der Schlüssel-  begriff der Eigenverantwortung spielt ım weiteren Verlauf des Dokuments, nach-  dem man ıhm zu Beginn eine - im Gesamt des Textes etwas erratisch anmutende —  Reverenz erwiesen hatte, kaum noch eine Rolle. Vielmehr spricht sich die „Er-  klärung“ für die Beibehaltung einer „obligatorischen und solidarischen Sozialver-  sicherung“ aus, da nur von dieser „eine angemessene Kernsicherung für die große  Mehrheit der Bevölkerung ... erwartet werden“ könne. Individuelle Vorsorge und  familiäre Selbsthilfe könnten dagegen „nur eine ergänzende, wenn auch immer  wichtiger werdende Funktion“ (S. 9) übernehmen.  Deshalb komme es entscheidend darauf an, die Einnahmeseite des umlagefinan-  zierten Systems der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zuletzt durch eine Aus-  dehnung der Versicherungspflicht vom Kreis der abhängig Beschäftigten auf alle  Erwerbstätigen auszuweiten. Im ausdrücklichen Rekurs auf das Wirtschafts- und  Sozialwort fordert das Papier dabei insbesondere eine „armutsfeste“ Einrichtung  der Systeme der sozialen Sicherung, wobei auch die Frage „des Ausgleichs zwischen  den leistungsfähigeren und den sozial Schwachen“ (S. 13) nicht ausgeblendet wer-  den dürfe. Gegenläufig zum Konzept einer steuerfinanzierten „Grundrente“ — sie  „verfehlt den Grundsatz der Vorleistungsgerechtigkeit. Ihre Finanzierung ist labil,  denn es besteht die Gefahr, daß ihre Höhe von der jeweiligen Kassenlage der  öffentlichen Haushalte abhängig gemacht wird“ (S. 12) — plädiert das Papier für die  Idee eines „Auffüllens der Beiträge“  „In den Fällen, in denen Menschen mit sehr geringem Einkommen, schicksalhaft unterbrochenen Ver-  sicherungsbiographien, Arbeitslose und Kindererziehende zeitweise keine Beiträge in ausreichender  Höhe einzahlen können, hilft der Staatshaushalt durch das Auffüllen der Beiträge“ (S. 12).  Die Absicht der Neun Gebote, den Vorrang der Solidarität durch den Primat der  Eigenverantwortung zu ersetzen, haben sich die Autoren dieses gemeinsamen  Textes also nicht zu eigen gemacht. In Sachen Alterssicherung befindet sich der  aktuelle Stand der kirchlichen Sozialverkündigung vielmehr nach wie vor auf der  Linie des „Gemeinsamen Wortes“ von 1997.  „Solidarität braucht Eigenverantwortung“: zwischen Bestätigung und Revision  Das erste „offizielle“ sozialpolitische Dokument der Deutschen Bischofkonferenz  nach dem Wirtschafts- und Sozialwort erschien dann im Mai 2003 unter der Titel  „Solidarität braucht Eigenverantwortung. Orientierungen für ein zukunftsfähiges  Gesundheitssystem“°. Es handelt sich um ein gemeinsames Dokument der „Kom-  234werden“ könne. Individuelle Vorsorge un!
famiıliäre Selbsthilte könnten dagegen S LUE eıne ergaänzende, WEeNnNn auch ımmer
wichtiger werdende Funktion“ (S 9) übernehmen.

Deshalb komme CS entscheidend darauf d die Einnahmeseite des umlagefinan-
zierten Systems der gesetzlichen Rentenversicherung nıcht zuletzt durch eıne Aus-
dehnung der Versicherungspflicht VO Kreıs der abhängıg Beschäftigten auf alle
Erwerbstätigen auszuweıten. Im ausdrücklichen Rekurs auf das Wırtschafts- un:
Soz1alwort tordert das Papıer dabe] insbesondere eıne ‚armutsteste“ Einrichtung
der Systeme der soz1alen Sıcherung, wobel auch die rage „des Ausgleichs zwischen
den leistungstähigeren un den so711a| Schwachen“ ®) 13) nıcht ausgeblendet GE

den dürfe Gegenläufig 7ABE Konzept eıner steuertinanzierten „Grundrente“ S1e
„vertehlt den Grundsatz der Vorleistungsgerechtigkeit. Ihre Fınanzıerung KSIE labıl,
enn 6S besteht die Gefahr, da ıhre öhe VO der jeweıligen Kassenlage der
öffentlichen Haushalte abhängig vemacht wiırd“ (S 2 plädiert das Papıer für die
Idee eines „Auffüllens der Beiträge“

AIn den Fällen, 1n denen Menschen MIt sehr geringem Einkommen, schicksalhaft unterbrochenen Ver-
siıcherungsbiographien, Arbeitslose und Kıiındererziehende Zzeıtwelse keıine Beiträge 1n ausreichender
Höhe einzahlen können, hılfrt der Staatshaushalt durch das Aufftüllen der Beıträge” S 12)

Die Absıcht der Neun Gebote, den Vorrang der Soliıdarıtät durch den Prımat der
Eıgenverantwortung CIiZEN; haben sıch die Autoren dieses gemeınsamen
Textes also nıcht eıgen gemacht. In Sachen Alterssicherung befindet sıch der
aktuelle Stand der kırchlichen Sozialverkündigung vielmehr ach W1€ VOT auf der
Lıinıe des „Gemeinsamen Wortes“ VO 1997

„Solıdarıtät braucht E1genverantwortung“: zwischen Bestätigung un: Revısıon

[)as „offizıelle“ sozialpolıtische Dokument der Deutschen Bischofkonferenz
ach dem Wırtschafts- un Sozialwort erschien \Annn 1m Maı 2003 der TLitel
„Solidarıtät braucht E1ıgenverantwortung. Orıentierungen für ein zukunftsfähiges
Gesundheıitssystem“ ?. Es handelt sıch e1n gemeınsames Dokument der „Kom-
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1ssıon für gesellschaftliche und soz1ale Fragen” und der „Kommıissıon für carıta-
t1ve Kragen“; un! schon der programmatische Titel erweckt den Eındruck, da N

auch WT weniıger „eine Zukunft 1in Solidarıität und Gerechtigkeıit“ als die
GG Leitmaxıme der „E1igenverantwortung” geht. Im Titel 1St S1€e jedenftalls 11-

tisch vorgeordnet, während Solidarıtät als abhängige Variable der Eıgenverantwor-
Lung tungıert un: nıcht W1e€e 1ın der katholischen Soziallehre üblich umgekehrt.

Man fühlt sıch insotern sofort die erstmals 1m A Gebot“ des Experten-Me-
morandums VO 1998 artıkulierte individualistisch-Liberale Interpretation erinnert,
die Solidarıtät lediglich als eıne treiwiıllıge, 1aber gefährdete individuelle Bereitschaft
7A0% hılfreichen ngagement für andere begreıft, deren Ausmafß und Intensıität 1b-
hangt VO den Beweıs gyestellten Eigenverantwortungsbereitschaften
der potentiellen Hılftsempfänger. Die rage „ Was ann un: mu{ die Solidarıtät al-
ler tragen un! W as können un mussen die Menschen selbst tragent)), die Kardınal
arl Lehmann 1m Vorwort dieses lextes aufwirtft un! durch die Maxıme „Siıcherung
der Solidarıität durch mehr E1igenverantwortung” beantwortet, scheint den „FOtchH
Faden“ dieser 2/7seıitigen Stellungnahme bılden, die auf jede direkte Bezugnahme
TADE Soz1ialwort verzichtet.

Allerdings 1ST konstatıeren, da{fß diese Stellungnahme Z Gesundheitssystem
keineswegs, W1€e der 'Titel GE GN läfßt, auf die Lınıe e1ınes Vorrangs individueller
Fıgenverantwortung VOT solıdarıscher Sıcherung bringen 1St. Vielmehr heißt CIs
da{fß die eigentliche „Stärke UNSECICS Gesundheitssystems die solidarische AB-
sıcherung der Krankheıt einzelner durch alle Versicherten“ ® 8) sel. Gegenläufig

den Vorschlägen, die Aufgaben der Gesundheitssicherung VO der Gesetzlichen
Krankenversicherung auf private Versicherungsgesellschaften übertragen, be-
LONLT der Text a„usdrücklich:

„Markt un: Wettbewerb können un! dürten die Solidarıtät 1mM Gesundheıiutswesen nıcht9S1E
gehören aber den Ifistmmenten, die Eıgenverantwortung 1n der Solidarıtät stärken.“

IDiese Formel VO der „E1genverantwortung 1n der Solidarıtät“ eiıne eIt-
maxıme, die die Akzente schon deutlich anders als der 'Titel dieses Papıers
z1ielt dabe1 auf „das Gebot der Fairne(ß, das Gesundheitssystem nıcht Z eigenen
Vorteıl AUS  en un! sıch nıcht auf Kosten der Solidargemeinschaft Vorteıle
verschaffen“ (S 9) Konkretisiert wiırd dieses Fairne(ß-Gebot zudem nıcht prımar
hinsıichtlich eiıner höheren Selbstbeteiligung der Patıenten den Gesundheıts-
kosten 1€eS$ wırd vielmehr ausdrücklich als „vVerengtes Verständnıis VO KEıgen-
verantwortung“ zurückgewıesen (vgl. 16) sondern 1m Hıinblick auf alle (Se-
sundheıtssystem Beteıilıgten. Wıe CS autf der Patientenseıte unsolidarısch sel, „ WE
Medikamente un:! Arztbesuche ber Gebühr 1n AnspruchCwerden, oder
WEeNnNn nıcht dıe eigene Lebenstührung ZAMT Gesundheitstörderung verändert wırd“,

sSEe1 „auf der Seıte der Leistungserbringer eLtwa die Verordnung un!: Abrechung
nıcht medizınısch erforderlicher Leistungen un: die Verweıigerung besserer
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Kooperatıon” ebentfalls „unsolıdarısch gegenüber der Versichertengemeinschaft“.
Denn schliefßlich liege „eıne wesentliche Ursache für die unsolidarische un ineffi-
ziente LeistungserbringungKarl Gabriel — Hermann-Josef Große Kracht  Kooperation“ ebenfalls „unsolidarisch gegenüber der Versichertengemeinschaft“.  Denn schließlich liege „eine wesentliche Ursache für die unsolidarische und ineffi-  ziente Leistungserbringung ... in den Entlohnungssystemen, die Ärzte für die Aus-  weitung von Leistungen und nicht für gute Qualität honoriert (sic!)“ (S. 19f.).  Der vielfach anzutreffenden Forderung, den Leistungskatalog der Gesetzlichen  Krankenversicherung auf eine unverzichtbare Basissicherung für alle herunterzu-  fahren und mit der Zeit immer mehr Risiken privat abzusichern, schließt sich die-  ses Dokument also nicht an. Und mit Bezug auf die Frage der Mittelaufbringung,  die bisher „vornehmlich auf den Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten“  (S. 24) beruht, plädiert die Stellungnahme für ein solidarisches Finanzierungs-  system, das sich „wie das bisherige Finanzierungssystem an der Leistungsfähigkeit  der Versicherten orientiert“ (S. 25). Der gegenwärtig prominente Vorschlag einer  vom Einkommen unabhängigen Kopfpauschale wird dabei explizit zurückge-  wiesen.  Insofern ist festzuhalten, daß der 1998 von den Neun Geboten eingeleitete  Versuch der Werteverschiebung von „Solidarität“ zu „Eigenverantwortung“ von  diesem bischöflichen Grundsatzpapier zur Gesundheitspolitik nicht mitgetragen  wird, auch wenn der problematische, dem Inhalt des Textes nicht entsprechende  Titel dieses Dokuments zunächst einen anderen Eindruck erweckt.  „Das Soziale neu denken“: ein zweiter Revisionsversuch  Das jüngste Dokument zur Wirtschafts- und Sozialpolitik erschien im Dezember  2003. Es handelt sich um einen 28seitigen „Impulstext“ der „Kommission für ge-  sellschaftliche und soziale Fragen“ unter dem Titel „Das Soziale neu denken. Für  eine langfristig angelegte Reformpolitik“ !°. Schon in der Überschrift artikuliert sich  das programmatische Ansinnen, in sozialpolitischen Fragen ein „neues Denken“ zu  etablieren; und in der Tat wird mit dem Grundtenor dieses Textes innerhalb der ka-  tholischen Soziallehre „Neuland“ betreten. Zwar beansprucht dieses Impulspapier,  „eine wenigstens partielle Fortschreibung“ des Sozialworts zu leisten; im Text wird  das „Leitbild der gerechten und solidarischen Gesellschaft“ von 1997 (SW 91) aber  nicht mehr aufgegriffen. Stattdessen dominieren — wie schon ım 98er Experten-  Memorandum von 1998 — die gängigen Topoi der aktuellen Sozialstaatskritik, die  weithin distanzlos übernommen werden.  Insgesamt erweckt der Text den Eindruck, als wolle die Deutsche Bischofskonfe-  renz, nachdem der Begriff „Reformstau“ schon 1997 zum Wort des Jahres gekürt  worden ist, nun auch nicht länger nachstehen und in den zur Zeit bei den gesell-  schaftlichen Meinungseliten allenthalben zum guten Ton gehörenden Abgesang auf  das „alte“ Sozialstaatsarrangement einstimmen. Die Süddeutsche Zeitung jedenfalls  wertete den Text als ein „Dokument der Unsicherheit“ und sah sich an Kurt  2361n den Entlohnungssystemen, die ÄI'Z[C für die Aus-
weıtung VO  S Leıistungen un!: nıcht für zyule Qualität honoriert (SiCH: S K9.)

Der vielfach anzutreffenden Forderung, den Leistungskatalog der Gesetzlichen
Krankenversicherung auf eıne unverzichtbare Basissicherung für alle herunterzu-
tahren und mıiıt der eıt immer mehr Rısıken privat abzusıichern, schliefßt sıch Aie-
SCS Dokument also nıcht Und MI1t ezug auf dıe Frage der Mıttelautfbringung,
die bisher „vornehmlıch auf den Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten“
S 24) beruht, plädiert die Stellungnahme für eın solidarisches Fınanzıerungs-
SYyStEM, das sıch „Wıe das bisherige Fiınanzıerungssystem der Leistungsfähigkeit
der Versicherten orlentiert“ S 25) Der vgegenwärtıg promiınente Vorschlag eıner
VO Einkommen unabhängıgen Kopfpauschale WIF: d dabel explizıt zurückge-
wIıiesen.

Insotern 1St testzuhalten, da{ß der 1998 VO den Neun Geboten eingeleıitete
Versuch der Werteverschiebung VO „Solidarıtät“ „E1igenverantwortung“ VO  >

diesem bischöflichen Grundsatzpapıer ZANT: Gesundheıitspolitik nıcht mıtgetragen
wırd, auch WCI11) der problematische, dem Inhalt des Textes nıcht entsprechende
Titel dieses Dokuments zunächst eınen anderen Eindruck erweckt.

B Soz1ale MNECUu denken“ eın 7zweıter Revisıonsversuch

Das Jüngste Dokument AT Wırtschafts- un Sozialpolitik erschien 1m Dezember
7003 Es handelt sıch eiınen 28seıutigen „Impulstext“ der „Kommissıon für DG
sellschaftliche un: so7z71ale Eragen: dem Titel „ Das oz1ale HE denken. Fur
eiıne langfristig angelegte Reformpolitik“ 10 Schon 1n der Überschrift artıkuliert sıch
das programmatiısche Ansınnen, 1n sozlalpolıtischen Fragen ein „LICUC Denken
etablieren; un: 1ın der lat WIFr Cl mı1ıt dem Grundtenor dieses Textes innerhal der ka-
tholischen Soz1iallehre „Neuland“ betreten. War beansprucht dieses Impulspapıer,
„eıne wenı1gstens partielle Fortschreibung“ des Soz1alworts leisten; 1mM Text wiırd
das „Leıtbild der gerechten un! soliıdarıschen Gesellschaft“ VO 1997 (S 91) aber
nıcht mehr aufgegriffen. Stattdessen dominıeren W1e€e schon 1m 988er Experten-
Memorandum VO  - 99 dıe gangıgzen Topo1 der aktuellen Sozialstaatskritik, die
weıthın dıistanzlos übernommen werden.

Insgesamt erweckt der lext den Eındruck, als wolle die Deutsche Bischotskonfe-
FeENZ, nachdem der Begrifft „Reformstau“ schon 1997 Z Wort des Jahres gekürt
worden 1St, 11U auch nıcht länger nachstehen un: 1ın den ZUE: eıt be1 den gesell-
schaftlichen Meınungseliten allenthalben T7A Cl Ton gehörenden Abgesang autf
das „alte  C Sozlalstaatsarrangement einstımmen. Die Suddeutsche Zeıtung jedenftalls
eTFeLEe den Text als ein „Dokument der Unsicherheit“ un sah sıch Kurt
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Tucholskys Motiıv der Wır auch“-Priester erinnert, „die allen möglichen Schaber-
ack treiben, damıt dıe Welt sıeht, da auch katholische Pfarrer VO dieser Welt
sind“ 11 uch dominıerten 1n der ohnehin spärlichen publizistischen Reso-
Z auf dieses Impulspapıer die kritischen Töne. Die Frankfurter Allgemeine
Zeıtung eLtwa reagıerte kaum!?, dıie Frankfurter Rundschau sprach VO „mutlosen
Bischöten“ und einem „armseligen Text‘ ®: un:! die Berliner JTageszeıtung resu-
mierte die Botschaft dieses Papıers der Überschrift ebl dır selbst, Aı hılft
dır (SOtt- U uch die Politik reagıerte eher skeptisch. Vorbehaltlose Zustimmung
kam 11UT VO der kiırchenpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion
Marıta Sehn un VO Vorsitzenden der CSU-Grundsatzkommuissıon Aloıs Glück,
der den Impulstext als „das bedeutendste sozlalpolıtısche Grundsatzpapıer der
etzten Jahrzehnte“ bezeichnete.

Gleich Begınn wırd der Überschrift „Der Soz1alstaat 1M Reformstau“
bedauert, da{fß die sozı1alpolıtische Entwicklung der etzten Jahrzehnte eıner
Gesellschaft geführt habe, „1N der yesellschaftliche Ressourcen der Solidarıtät un:!
E1ıgenverantwortung 7zusehends geschwächt werden“ (S 8 Die soz1ıalen Sıche-
rungssysteme hätten sıch 5 VON eıner Absıicherung Notlagen einem
durchschaubaren Dickicht VO Transferleistungen entwickelt“, sıch auf die
Aufgaben „der Abwehr VO Not un: Armut“ beschränken. Dadurch se1 Z inolE
viele das Soz1ale eiınem Anspruch (geworden), eiıne ımmer komtortablere
Normalıtät herzustellen“ Dıi1e Folge sSe1 eın „Anspruchsdenken das VO Staat

Mifßachtung des Prinzıps der Subsidiarıtät 1e] erwartet“.
Darüber hınaus se1 1aber auch grundsätzlıch Zanz 1m Eınklang MIt den Wahr-

nehmungsmustern der neokonservatıven Soz1ialstaatskritik fragen, ob der heu-
tıge Soz1ialstaat nıcht „selbst dazu beıträgt, dıie Bereitschaft ZULE Solidarıität 1-

oraben“ S 9) Er habe eıner Struktur geführt, In der sıch viele zunehmend auf
das so7z71ale Siıcherungssystem verlassen un ımmer wenıger auf andere Solidarıtä-
ten (S 10); EWa 1m Rahmen der Famılıen, der Nachbarschaften un: des bürger-
schaftlichen ngagements. Hıer lıegt der Kommuissıon besonders die Famiaılıie
Herzen, enn die durch „dıe bısherige Ausgestaltung des Soz1ialstaats“ bedingte
„Erosion alter Solidarıtätsftormen“ führe dazu, „dafß die Solidarıtät 1n der Famaiulıie
durch die heutigen soz1alstaatliıchen Umverteilungsmuster eher geschwächt“
werde. Deshalb sSE€e1 die Famiılie T stärken un! dıe Bereitschaft Hr GCue Formen
solıdarıscher Sicherung aktıvieren“ (> 9 Und schliefßlich konsta_tiert der Im-
pulstext och

„Die mıt abhängıiger Beschäftigung verbundene relatıv hohe soz1ale Siıcherheit tragt uch azu bei, da{fß
Selbständigkeit Attraktivıtät verlıert, während gleichzeltig die hohen Lohnnebenkosten die Schwarz-
arbeıit ausweıten“ S 10)

Be1l dieser Beschreibung des Soz1ialstaats 1m Reformstau fragt INa sich, ob eine
erfolgreiche Politik sozlalpolıtischer Reformen aus Sıcht der Kommıissıon AIl Ende
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etwa An eıner Sozialpolitik bestehen müßte, dıe autf Staatsabbau un: deutliche
Leistungskürzungen („das undurchschaubare Dickicht der Transferleistungen
lichten“), AaUuUsSs eiıner Arbeitsmarktpolitik, die sichere sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse ll („Attraktıvi-
tat der Selbständigkeıt hoher soz1aler Sıcherheit“) un! schließlich 4AUS eıner
Familienpolitik, dıie PTE Entlastung der finanziell überforderten Soz1alver-
sıcherungssysteme das el 1n eıner Rückkehr den persönliıchen dorge- un:
Sicherungsleistungen der Grof$famıilien 4US der eıt vorındustrieller Lebenswelten
sucht. Und auch WCCI111 1e5 sicherlich nıcht den Intentionen der Autoren entspricht,

1jefert der Text doch aum Hınweıse, die einer solchen Interpretation mi1t der
nötıgen Klarheit entgegenstünden.

Konkret wırd gefordert, „dıe Grenze 7zwıschen eiınem solidarısch abgesicherten
klaren Gewährleistungsrahmen für alle un dem Bereich der E1ıgenverantwortung
LICU zıiehen“ un: dementsprechend „die Lebenslagen un: -risıken defi-
nıeren“, wobel otfenbar ‚APEN@ och das Existenzminimum 1m Sınn eıner „tür eın
menschenwürdıges Leben ausreichenden, rechtlich garantıerten Grundsicherung“
®) 17) gedacht ISt. Alles, W 4S darüber hiınausgeht, annn demnach offensichtlich Aaus

den solidarısch finanzıerten so7z71alstaatlichen Sıcherungssystemen herausgenom-
IN  e werden. Diese r1g0rose Option für iındividuelle Freiheit un E1genverantwor-
Lung verbindet sıch mıiıt einem Plädoyer tür „Nachwuchsförderung als vorrangıge
Aufgabe eıner ıntegralen Sozialpolıtik“ S 22 Wıe erwähnt, geht 6S den Autoren
nämlich VOT allem eıne Starkung der Famaiulie, die nıcht L1UT „dıe wichtigste
7z1ale Gemeinschaft des Dialogs, des Unterhalts, des gegenseıltıgen Beıistands un: des
Zusammenlebens“ sel, sondern auch „den ersten un!: weıtreichendsten so7z71alen
Schutz (bietet), hne dessen soz1ale Bindekraft die Gesellschaft überfordert ware“
S 233 uch 1€eSs klıngt > als solle Ende wirklıch wıeder die (Grofß-)Familie
„einspringen“, W CI111 der einzelne seiıne so7z1ale Sıcherung nıcht mehr „e1igenverant-
wortlich“ gewährleisten 21113 dadurch die ohnehin schon stark belastete e-
benstorm der Famiılie wirklich attraktıver werden kann, dürfte allerdings traglıch
seInN.

Wiährend der Text also die Erwartungen die sozlalpolitische Leistungsfähigkeıit
der Famiılie erhöht und auch Ql ne1gt, die ohnehin gangıgen un!: iın der ak-
tuellen Debattenlandschaft emotıonal erheblich aufgeladenen Konfliktlinien VO

„Jung alt  c „Arbeitssuchende Arbeitsplatzbesitzer“ un: „Eltern
Kınderlose“ bedenkenlos reproduzıeren bleiben sämtliche Fragen der soz1alen
Gerechtigkeıit ausgeklammert. ber auch die Hınweise VO 1997 auf die Notwen-
digkeit elnes nıcht 1LL1UT ökonomischen, sondern auch ökologischen Strukturwandels
(vgl 224-232) werden nıcht wıeder aufgegritfen. Zur Sozialpflichtigkeit des
E1igentums findet sıch W1€e erstmals 1ın den Neun Geboten ETNeNt ein Wort; dıe
ımmer orößer werdende Schere 7zwiıischen „privatem Reichtum un: öffentlicher
Armut“ (John Kenneth Galbraith) kommt ebenso wen1g Z Sprache W1€ das
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Problem der zunehmend ungleichmäßigen soz1al- und steuerpolitischen Belastung
des Faktors Arbeıt des Faktors Kapıtal. Stattdessen wiırd 1ın eıner elıt
zunehmender Kınderarmut un!: wachsender soz1aler Ungleichheiten die „Ver-
CENZUNG der Sozialpolitik auf Verteilungspolitik“ S 13) beklagt un: das Prinzıp der
Verteilungsgerechtigkeit als „heuteAbschied vom deutschen Sozialmodell?  Problem der zunehmend ungleichmäßigen sozial- und steuerpolitischen Belastung  des Faktors Arbeit zugunsten des Faktors Kapital. Stattdessen wird — in einer Zeit  zunehmender Kinderarmut und wachsender sozialer Ungleichheiten — die „Ver-  engung der Sozialpolitik auf Verteilungspolitik“ (S. 13) beklagt und das Prinzip der  Verteilungsgerechtigkeit als „heute ... nicht mehr vorrangig“ (S. 16) verabschiedet.  Und die 1997 durchaus mit Erfolg erhobene Forderung nach einer öffentlichen  Reichtumsdebatte und einer regelmäßigen Armuts- und Reichtumsberichterstat-  tung der Bundesregierung (SW 219) wird ersetzt durch den Ruf nach einem von un-  abhängigen Sachverständigen zu erstellenden „Sozialstaats-TUV“ (S. 25ff.). Dieser  solle dazu beitragen, „Iransparenz und eine umfassende Perspektive auf die an-  stehenden Probleme zu schaffen“ (S. 26), dürfe aber nicht Gefahr laufen, „das  regierungsnahe und interessengeprägte Beiratswesen“ (S. 27) weiter auszubauen.  In diesem Zusammenhang wird erstmals in der jüngeren kirchlichen Lehrtradi-  tion auch der Länderfinanzausgleich frontal angegriffen: durch ihn würden „viel-  fach falsche, reformfeindliche Anreize gesetzt“, so daß es „an ausreichendem re-  formförderlichen Pluralismus auf der Länderebene“ (S. 15) fehle. Auch hier fragt  sich, ob die Bischöfe wirklich die ohnehin schon vorhandene Tendenz noch beför-  dern wollen, die zur Zeit im ökonomischen Strukturwandel erfolgreicheren Bun-  desländer aus der Ländersolidarität freizusetzen und die ärmeren Länder mit ihren  strukturschwachen Regionen ihrem ökonomischen Schicksal zu überlassen, ob-  wohl dies vorhersehbar nur dazu führen kann, daß es zu noch stärkerem Veröden  strukturschwacher Gebiete, zu noch größerer Binnenwanderung, zu noch mehr  zerrütteten Familien- und Lebensgemeinschaften und zu einem noch höheren  Druck arbeitssuchender Menschen auf die wenigen Boom-Regionen der Republik  führen wird.  Das „neue soziale Denken“ in Sachen Sozialstaatlichkeit korrespondiert darüber  hinaus mit einer für bundesrepublikanische Kirchentexte überraschenden Renais-  sance längst überwunden geglaubter Attitüden von „Demokratie- und Parlaments-  verdrossenheit“. So wird kritisiert, „daß sich die Politik nahezu ständig im Wahl-  kampf befindet, was einer sachorientierten Politik nicht förderlich ist“ (S. 15), da in  der Politik „das soziale Zuteilen ein äußerst wirksames Mittel im Wettbewerb um  den Wähler ist“ (S. 13). Während unorganisierte Interessen wie die von Kindern  und Familien, von Arbeitslosen und Obdachlosen vernachlässigt würden, führe die  Dominanz von Partikularinteressen, die „über einflußreiche Verbände und ihre  Vertreter an die Politik herangetragen“ (S. 12) würden, zu einem unzulässigen Vor-  rang von Einzelinteressen auf Kosten des Gemeinwohls.  Dementsprechend gilt das „stark korporatistisch“ (S.12) geprägte politische  System der Bundesrepublik — von dem nicht zuletzt die Kirchen seit jeher in be-  sonderem Maß profitieren! - nun auch der bischöflichen Kommission als eine der  größten Barrieren für langfristig angelegte Reformen. Die — gegenläufig zur gras-  sierenden Rede von der „verkrusteten“, „blockierten“ und „reformunfähigen“ Re-  289nıcht mehr vorrangıg“ (S 16) verabschiedet.
Und dıe 1997 durchaus mıt Erfolg erhobene Forderung ach einer öffentlichen
Reichtumsdebatte un!: eıner regelmäßigen Armuts- un: Reichtumsberichterstat-
L(ung der Bundesregierung (S 219) wiırd EerSe{tZt durch den Ruf ach einem VO

abhängigen Sachverständıgen erstellenden „Sozialstaats-TUV“ (S 75 I1 Iieser
solle Z beitragen, „Wransparenz un: eıne umftfassende Perspektive auf dıe
stehenden Probleme schaffen“ S 26), dürfe 1aber nıcht Gefahr laufen, „das
regierungsnahe und interessengeprägte Beıiratswesen“ (> 2 weıter auszubauen.

In diesem Zusammenhang wırd erstmals 1n der Jüngeren kırchlichen Lehrtradi-
t1on auch der Länderfinanzausgleich rontal angegrıffen: durch ıh würden „vıel-
tach falsche, reformteıindliche Anreıze gyesetzt”, dafl 6S ; A1x ausreichendem —

tormtörderlichen Pluralismus auf der Länderebene“ (S 15) tehle uch 1er Iragt
sıch, ob die Bischöfe wirklich dıe ohnehin schon vorhandene Tendenz och beför-
ern wollen, dıe Zur elıt 1m ökonomischen Strukturwandel ertolgreicheren Bun-
desländer AUS der Ländersolidarıität freizusetzen un dıe armeren Länder mıi1t ıhren
strukturschwachen Regionen ıhrem ökonomischen Schicksal überlassen, ob-
ohl 1eSs vorhersehbar L1UT 5Zu führen kann, da{fß 6S och stärkerem Veröden
strukturschwacher Gebiete, och orößerer Binnenwanderung, och mehr
zerrutteten Famılien- un Lebensgemeinschaften un eiınem och höheren
ruck arbeitssuchender Menschen auf die wenıgen Boom-Regionen der Republik
tführen erd

Das SLIGUG soz1ıale Denken 1n Sachen Sozialstaatlichkeit korrespondiert darüber
hınaus mMI1t eıner für bundesrepublikanısche Kırchentexte überraschenden Renaı1s-

längst überwunden geglaubter Attıtüden VO „Demokratıie- un: Parlaments-
verdrossenheit“. SO wiırd krıtisıiert, „dafß sıch die Politik nahezu staändıg 1mM Wahl-
kampf befindet, W 4s eiıner sachorientierten Politik nıcht törderlich 1St  D (S 15 da 1ın
der Politik „das soz1ıale Zuteilen eın außerst wiırksames Miıttel 1m Wettbewerb
den Wiähler 1ISt (S 13) Wihrend unorganısıerte Interessen Ww1€ die VO  — Kıiındern
un:! Famılıen, VO Arbeitslosen un: Obdachlosen vernachlässıgt würden, führe die
Dominanz VO  . Partikularınteressen, die „über einflußreiche Verbände un: ihre
Vertreter die Politik herangetragen“ (S 12 würden, einem unzulässigen NOr
Laln VO FEinzelinteressen aut Kosten des Gemeinwohls.

Dementsprechend oilt das „stark korporatistisch‘ ® 12) gepragte politische
System der Bundesrepublık VO dem nıcht zuletzt die Kırchen selmt jeher in be-
sonderem Ma{ profitieren! 1U auch der bischöflichen Kommuissıon als eıne der
oröfßten Barrıeren für langfristig angelegte Retormen. Di1e gegenläufig ZUuUr 1 AS-
s1ıerenden ede VO der „verkrusteten“, „blockıerten“ un: „reformunfähıgen“ Re-

239



arl Gabriel Hermann-Josef Grofße Kracht

publik empirısch keineswegs vorentschiedene rage, ob dıe ın den 50er Jahren
gerade VO den Kirchen wesentlich mıtgeprägte spezifische Miıxtur aus „rheinı1-
schem Kapitalismus“, „konservatıver Wohlfahrtsstaatlichkeit“, „SOoZ1alpartner-
schaft“ un „konsens- b7zw. konkordanzdemokratischer Entscheidungsfindung“
nıcht ach Ww1€ VOT tragfähige, durchaus dynamıiısche Innovatıonspotentiale bereıt-
halt un!: einen stabılen un: konflikterprobten Rahmen für langfristige struktu-
relle Wandlungsprozesse bietet !>, WIFr d dagegen Sar nıcht erst JT Diskussion gpC-
stellt.

Unter dem Stichwort „Korporatismus un:! Dominanz der Partikularınteressen“
1St das Kommıiss1ıonspapıier vielmehr VO  - eıner pauschalen Effizienz- un: Br
tolgsskepsis vegenüber der Leistungsfähigkeit des etablierten parlamentarısch-
demokratischen Systems epragt. Der Tenor dieser Skepsıis erinnert stark die
Wahrnehmungs- un! Interpretationsmuster US-amerikanischer Ansätze eıner
„Okonomischen Demokratietheorie“, die bekanntlich VO Anthony Downs bıs
James Buchanan systematıschen Tendenzen elines „Staatsversagens“ (state
tfailure) 1n der Demokratie 2ANSCLZE un!: VOT diesem Hıntergrund nıcht zuletzt die
priviılegierte „Politikberatungskompetenz“ VO Okonomen akzentulert. Um „dUu>sS
reichende Zukunftsorientierung des politischen Entscheidens“ gewährleisten,
se1 der Mangel „ am Institutionen, die den Blick auf das Ganze un auf eıne ach-
haltıge, zukunftsorientierte Polıitik richten“ (S 15) überwınden.

Da 1mM demokratisch-liberalen Verfassungsstaat 1€eSs die zentrale Aufgabe
der gewählten Parlamente se1n hat, die darın VO den Urganen der oöffentlichen
Meınungs- und Wiıllensbildung SOWI1e VO zıyılgesellschaftliıchen Akteuren kritisch
unterstutzt un begleitet werden mussen, gerat dem Impulstext nıcht 1n den Blıck
Stattdessen drängt sıch der Eindruck auf, die Autoren dieses lextes könnten sıch
Ende ach übergeordneten, dem Parteiengezänk, den Interessengruppen un: den
polıtıschen Alltagskonflikten enthobenen Autorıitäten sehnen, die 1ın der Lage sınd,
„tundıierte, langfristig orlentierte Standpunkte Jense1ts der Partikularınteressen un
Ressortperspektiven“ S 15) testzulegen un!: durchzusetzen, ohne bedenken,
da{ß S1e damıt 1ın hochproblematische Wahrnehmungsmuster des Politischen
zurücktfallen. Und auch 1er jefert der Text keine Anhaltspunkte, die eıner solchen
Interpretation deutlich widersprechen würden.

Als Fazıt Alst sıch testhalten, da{ß das Impulspapier durchgängig VO  e} dem Anlıie-
SCH domuinıiert wiırd, den 1998 mıiıt den Neun Geboten gestarteten, bıslang 1aber nıcht
erfolgreichen Versuch eıner Delegitimierung des Wırtschafts- un: Soz1i1alworts VO

199/ ETINEGHT 1n Angriff nehmen. Die Leitkategorie der FEıgenverantwortung miıt
ıhrem Grundprinzıip: „Jeder 1St tür die Gestaltung se1nes Lebens zunächst selbst
verantwortlich“ (S 20) wırd nıcht deutlich veschützt gegenüber eiıner indıvı-
dualistischen B 1t yourselt and do 1t alone“-Autonomie, die sıch 1LLUT 1n
Not un: Hılflosigkeit mıt der Bıtte Unterstützung die Gemeiinschaft W E©11-

den darf
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Die „essentıials“ der soz1alkatholischen TIradıition werden darüber hiınaus enNnNt-

weder ignorıert (wıe eLIwa 1ın Sachen Sozialpflichtigkeit des E1ıgentums) oder inter-
pretatorisch enggeführt bzw. Das Subsıidiarıtätsprinzip kommt 11UT och
1n eıner einselt1g liıberalen Lesart ZUur Sprache, WEeNnNn C heißt „Subsidıiarıtät bedeu-
LEr die Förderung VO Eıgenverantwortung Fremdverantwortung, VOIl Selbst-
ständıgkeıt Abhängigkeıt“ S 19 Da{i die soz1alkatholische TIradıtion mıiıt ıh-
Bl ede VO der Subsidiarıtät Selbstständigkeit un! Abhängigkeit 1aber gerade nıcht
vegeneinander 1n Stellung bringen, sondern ıhren dialektischen Verweıisungszu-
sammenhang betonen wiıll, die wechselseıtige Bezogenheit VO  z „Hılfsgebot
und Kompetenzanmafsungsverbot“, VO  — „Fördern un Fordern“, VO  a „Hılfe ZIT

Selbsthilte“ EFal d11' selbst, ann hıltft dir (sott un! erst Ende notfalls
auch och dıe Gemeinschaft“, bleibt 1er vollständig ausgeblendet.

uch das Solidarıtätsprinzip wiırd, W1€ bereıts angedeutet, 1n einem doppelten
Sınn enggeführt: Z eınen auf dıie indıvıduelle Tugend der Hılfsbereitschaft er
genüber Schwächeren, die I11all legitimerweise 11UT 1ın dem Ma{fß beanspruchen
dürfte, W1€e die Hılfsbedürftigen eifrıge un: nachdrückliche Beweiıise iıhrer
E1genverantwortungsbereıitschaft dokumentiert haben; un: ZUm anderen auf die
„staatsferne“, ber Indıviduen, Famılien un!: bürgergesellschaftliches Engagement
aufende „gesellschaftliche Solidarıtät“ der privaten Netzwerke, die zugleich kon-
trar ZAHT: katholischen Soz1iallehre die staatlich-bürokratisch vermuıttelte „So
lıdarıtät“ der soz1alstaatlıchen Siıcherungssysteme ausgespielt wırd uch 1eSs 1STt ein
hinlänglich bekanntes Argumentationsmuster, das 1n der neokonservatıven Soz1al-
staatskritik ımmer wıeder anzutreffen ISt. Verschwıiegen wırd dabe1 allerdings jeder
1nweIls darauf, da{ß die Formel der „Solidarıtät“ 1n der katholischen Lehrtradition
se1t jeher das für rein individualistisch-liberale Gesellschaftskonzeptionen
störende Bewußtseinz Ausdruck bringt, da{ß 1mM gesellschaftlichen Leben alle
Individuen nolens volens 1n eiınem O0OTt sıtzen“ un: dementsprechend gerade

den Bedingungen hochgradig arbeitsteiliger Industrie- un! Wıssensgesell-
schaften eıne gemeınsame Verantwortung für die Geschicke ıhrer Gesellschaft
Lıragen. Oswald VO  m Nell-Breuning hatte 1eSs e1inst aut die treffenden Formeln der
„ Tatsache der Gemeinverstrickung“ un: des „Grundgesetzes der gegenseıtigen
Verantwortung” gebracht 1

In dem Ma(fß, W1e€e der Impulstext se1ıne Leiıtmaxıme der E1ıgenverantwortung nıcht
1mM Sınn der „E1igenverantwortung 1n der Solıdarıtät“, sondern als isolierte 5 1t
alone“-Autonomie interpretiert, unterschreıitet Gr sozlologısch das Komplexitäts-
nıyeau moderner Gesellschaften un: ruft analog DA US-amerikanıschen Soz1al-
staatspolemik eınen hıstorisch obsoleten un \VA®)  - der soz1alkatholischen Ira-
dıtion abgelehnten Mythos des ökonomisch unabhängıgen un aller
Solidarbindungen enthobenen Seltftmademan Vor diesem Hıntergrund drängt
sıch der Eindruck auf, dafß damıt eıner Amerıkanısıierung sowohl der katholischen
Soz1iallehre als auch des deutschen Soz1ialstaates der Weg gebahnt werden soll Wr
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wırd das bundesdeutsche soz1ialstaatliche Leistungsniveau siıcherlich och auf lange
eıt weltaus höher angesiedelt seın als das des rudımentären welfare der USA;
dennoch 1St erwarten, da das deutsche Soz1almodel]l 1n seiınen soziokulturellen
Grundtesten 1Ns Wanken gerat, WEeNNn HAA  ; einselt1g auf die lıberalen Reform-
projekte „wenıger Staat”, „den Leuten mehr eld SARHE E1ıgenverantwortung 1ın der
Tasche lassen“ und syAus Steuermuitteln helfen, 1aber 1Ur den wirklich Bedürftigen“

Dann nämlıich wırd der Weg frei, dıe 1n der Bevölkerung ach W1€e VOT sechr hohen
Sympathiewerte für den Soz1alstaat auf mıttlere Frist entscheidend schwächen.
Denn WeTr staatlıche Leistungen 1n bıldungs-, gesundheits- un:! sozlalpolıtischen
Belangen zurückführen un: möglıchst weıte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
allein dem Markt un: den privaten Präterenzen der Individuen überlassen wıll,
reduziert damıt nıcht 1LL1UTr die Möglichkeiten un Handlungstelder eıner emOo-
kratısch-öffentlichen „Selbstregierungspraxı1s“, mi1t der dıe Burger das neuzeıtliche
Demokratieprojekt vorantreıben un:! sıch polıtisch erfolgreich un kontinurerlich
un ıhre eigenen Angelegenheiten“ einmiıischen können; könnte auch sehenden
Auges C WAN beıtragen, da{fß sıch 1n den steuerzahlenden Miıttelschichten nıcht 1Ur

wachsende Demokratie- un: Politikverdrossenheit, sondern auch eın zunehmen-
der Unwille vegenüber steuerfinanzierten Sozialprogrammen für die Armen breit
macht.

Eın Soz1alstaat jedenfalls, der seıne mittelschichtsintegrative Grundstruktur ab-
baut, befindet sıch auft eiınem abschüssigen Weg, auf dem eın VO breiter gesell-
schaftlicher Unterstützung getragenes Soz1alstaatsarrangement, das hıstorisch
den wertvollsten Hervorbringungen der politischen Institutionengeschichte des

Jahrhunderts gehört, verloren gehen wiıird Und Ende könnte H000 vielleicht
nıcht 1L1UT für dıe USA, sondern auch für die Bundesrepublik konstatieren se1nN,
da{fß EAS nıcht mehr gelingen wiırd, „eıne posıtıve Vısıon des Staates und seıiner SO711A-
len Aufgaben entwerten“ A
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